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RS OGH 1980/2/6 6Ob786/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.02.1980

Norm

AußStrG §23

AußStrG §138

Rechtssatz

Als Sicherungsmaßnahmen kommen Sperren, die Verwahrung des Nachlasses, die formlose Verzeichnung der

beweglichen Nachlaßgegenstände und unter Umständen die Bestellung eines Verlassenschaftskurators in Betracht,

nicht aber eine kostspielige Inventur und Schätzung.
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